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Gesetz 
vom 2. April 2026 

über die Abänderung des Strafgesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987, LGBl. 1988 Nr. 37, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 21 

Strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen 
Zentrum 

1) Wer eine Tat nach Abs. 3 unter dem massgeblichen Einfluss einer 
schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung begangen hat 
und nur deshalb nicht bestraft werden kann, weil er im Zeitpunkt der Tat 
wegen dieser Störung zurechnungsunfähig (§ 11) war, ist in einem foren-
sisch-therapeutischen Zentrum unterzubringen, wenn nach seiner Person, 
nach seinem Zustand und nach der Art der Tat mit hoher Wahrscheinlich-
keit zu befürchten ist, dass er sonst in absehbarer Zukunft unter dem mass-
geblichen Einfluss seiner psychischen Störung eine mit Strafe bedrohte 
Handlung mit schweren Folgen begehen werde. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 94/2025 und 25/2026 
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2) Besteht eine solche Befürchtung, so ist in einem forensisch-thera-
peutischen Zentrum auch unterzubringen, wer, ohne zurechnungsunfähig 
zu sein, unter dem massgeblichen Einfluss einer schwerwiegenden und 
nachhaltigen psychischen Störung eine Tat nach Abs. 3 begangen hat. In 
diesem Fall ist die Unterbringung zugleich mit der Verhängung der Strafe 
anzuordnen. 

3) Anlass einer strafrechtlichen Unterbringung können nur Taten sein, 
die mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht sind. Wenn die ange-
drohte Freiheitsstrafe dieser Tat drei Jahre nicht übersteigt, muss sich die 
Befürchtung nach Abs. 1 auf eine gegen Leib und Leben gerichtete mit 
mehr als zwei Jahren Freiheitsstrafe bedrohte Handlung oder auf eine ge-
gen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung gerichtete mit mehr als 
einem Jahr Freiheitsstrafe bedrohte Handlung beziehen. Als Anlasstaten 
kommen mit Strafe bedrohte Handlungen gegen fremdes Vermögen nicht 
in Betracht, es sei denn, sie wurden unter Anwendung von Gewalt gegen 
eine Person oder unter Drohung mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib 
oder Leben (§ 89) begangen. 

§ 22 Abs. 2 

2) Von der Unterbringung ist abzusehen, wenn der Rechtsbrecher 
mehr als zwei Jahre in Strafhaft zu verbüssen hat, die Voraussetzungen für 
seine strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen 
Zentrum vorliegen oder der Versuch einer Entwöhnung von vornherein 
aussichtslos scheint. 

§ 23 Abs. 2 und 3 

2) Von der Unterbringung ist abzusehen, wenn die Voraussetzungen 
für die strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen 
Zentrum vorliegen. 

3) Die Anhaltung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum nach 
§ 21 Abs. 2 oder in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbre-
cher steht der Strafhaft (Abs. 1 Ziff. 2) insoweit gleich, als die Zeit der An-
haltung auf die Strafe anzurechnen ist. 
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§ 24 Abs. 1 

1) Die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum 
oder in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher ist vor einer 
Freiheitsstrafe zu vollziehen. Die Zeit der Anhaltung ist auf die Strafe an-
zurechnen. Dies gilt auch dann, wenn die Freiheitsstrafe nicht zugleich mit 
der Anordnung der Unterbringung verhängt wurde. Wird die Unterbrin-
gung vor dem Ablauf der Strafzeit aufgehoben, so ist der Rechtsbrecher in 
den Strafvollzug zu überstellen, es sei denn, dass ihm der Rest der Strafe 
bedingt oder unbedingt erlassen wird. 

§ 25 Abs. 3 und 4 

3) Ob die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zent-
rum oder in einer Anstalt für gefährliche Rückfallstäter noch notwendig 
ist, hat das Gericht von Amts wegen mindestens alljährlich zu prüfen. 

4) Ob die Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige 
Rechtsbrecher aufrechtzuerhalten ist, hat das Gericht von Amts wegen 
mindestens alljährlich zu prüfen. 

§ 45 Abs. 1 Satz 1 

1) Die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum 
ist bedingt nachzusehen, wenn nach der Person des Betroffenen, seinem 
Gesundheitszustand, seinem Vorleben, nach der Art der Tat und nach 
seinen Aussichten auf ein redliches Fortkommen, insbesondere nach einem 
während vorläufiger Anhaltung nach § 340 Abs. 4 StPO oder eines Voll-
zugs der Untersuchungshaft durch vorläufige Unterbringung nach § 348 
StPO erzielten Behandlungserfolg, anzunehmen ist, dass die blosse An-
drohung der Unterbringung in Verbindung mit einer Behandlung ausser-
halb der Anstalt und allfälligen weiteren in den §§ 50 bis 52 vorgesehenen 
Massnahmen ausreichen werde, um die Gefährlichkeit, gegen die sich die 
vorbeugende Massnahme richtet, hintanzuhalten. 

§ 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 

1) Aus einem forensisch-therapeutischen Zentrum sind die Eingewie-
senen stets nur unter Bestimmung einer Probezeit bedingt zu entlassen. 
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3) Wird der Rechtsbrecher aus einem forensisch-therapeutischen Zent-
rum oder aus einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher vor 
Ablauf der Strafzeit bedingt oder unbedingt entlassen, so ist nach § 24 
Abs. 1 letzter Satz vorzugehen. 

§ 48 Abs. 2 Satz 1 

2) Die Probezeit bei der Entlassung aus einem forensisch-therapeuti-
schen Zentrum und aus einer Anstalt für gefährliche Rückfallstäter beträgt 
zehn Jahre, ist die der Unterbringung zugrunde liegende strafbare Hand-
lung aber mit keiner strengeren Strafe als einer Freiheitsstrafe von zehn 
Jahren bedroht, nur fünf Jahre. 

§ 54 Abs. 1 

1) Die bedingte Nachsicht der Unterbringung in einem forensisch-the-
rapeutischen Zentrum oder in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige 
Rechtsbrecher und die bedingte Entlassung aus einer der in den §§ 21 bis 23 
bezeichneten Anstalten sind unter den im § 53 genannten Voraussetzun-
gen zu widerrufen, wenn sich aus den dort genannten Umständen ergibt, 
dass die Gefährlichkeit, gegen die sich die vorbeugende Massnahme rich-
tet, noch besteht. 

§ 59 Abs. 1 

1) Die Vollstreckbarkeit einer lebenslangen Freiheitsstrafe, einer Frei-
heitsstrafe von mehr als zehn Jahren, einer wegen einer strafbaren Hand-
lung nach dem 25. Abschnitt verhängten Strafe und einer Unterbringung 
in einem forensisch-therapeutischen Zentrum oder in einer Anstalt für ge-
fährliche Rückfallstäter verjährt nicht. 

§ 165 Abs. 6 

6) Vermögensbestandteile sind Vermögenswerte aller Art, ob körperlich 
oder unkörperlich, beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, 
und Rechtstitel oder Urkunden in jeder - einschliesslich elektronischer oder 
digitaler - Form, die das Eigentumsrecht oder Rechte an solchen Vermö-
genswerten belegen, weiters Einheiten virtueller Währungen und die auf 
diese entfallenden Wertzuwächse oder durch diese belegte Rechte. 



5 

§ 278d Abs. 1 Einleitungssatz 

1) Wer Vermögenswerte (§ 165 Abs. 6) mit dem Vorsatz bereitstellt 
oder sammelt, dass sie, wenn auch nur zum Teil, verwendet werden 

II. 

Übergangsbestimmung 

Die durch dieses Gesetz geänderten Strafbestimmungen sind in Straf-
sachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil erster 
Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines solchen Urteils infolge 
eines ordentlichen Rechtsmittels oder eines anderen Rechtsbehelfs ist je-
doch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB vorzugehen. 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Re-
ferendumsfrist am 1. August 2026 in Kraft, andernfalls am Tag nach der 
Kundmachung. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Brigitte Haas 
Fürstliche Regierungschefin 
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